
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/11/25 12Os95/96
(12Os149/96)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1996

Norm

StPO §498 Abs3

Rechtssatz

Selbst wenn der Angeklagte eine Beschwerde gegen den Widerrufsbeschluß ausdrücklich nicht angemeldet hat, ist

dessen (gegen den Ausspruch über die Strafe ergri9ene) Berufung auch als Beschwerde gegen den Beschluß zu

betrachten.
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